
WwanWster Titus. _ _ 6^
geschlagenUrcnten drey gantze Jahrelang hindurch publicitt/
und jedermann zu wissen gemacht / auch nach Vermessung be-
meldter drey Jahren dem Land -Gedenck -Buch des gantzen In-
Halts samt der Rxccurion wegen beschchener Anschlagung ein¬
verleibt/wie auch bey dem Weiö -Botten -Amt auf die ver-
erb -cinigte Güter fürgemerckt / und sodann darob würcklich ge¬
halten werden ; im widrigen aber gegen dem dritten un -gültig
und ohne Nachthcil seyn solle.

er Awanßigsie Nitul.

on Unterschied der Wippfchast/
und wie derselben Mrad zu zehlen seynd.

§ . r
Er Sippschaften seynd dreverley / als erstlich in ab¬

steigender lH : andertens in auf-steigender :
und drittens in gleich - oder un-gleicher Zwerch -oder
Seiten -I- ini . wie aus beygefügtcm Sipp -Baum zu

ersehen.
11.

Damit aber Männiglich desto besser wissen möge / wie die
Grad der Sippschaften in denen Erb -Fällcn zu zehlen ? So
seynd folgende Reguln in Obacht zu nehmen.

§ . m.
Wann sich ein Erb -Fall in auf - oder ab-steigcnder I .ini

begibt / und man wissen will / wie des verstorbenen Erb -las-
sers Bluts -Verwandte in solcher I- im ihme befreundt / auch
wer unter ihnen der näheste / und darumen den Zutritt zu
der Erbschaft habe ; so müssen die Grad auf- oder ab- Werts
von des Erb -lassers Person bis auf die jrnige / so erben wol¬
len / und hinwiederum von diesem auf dm Erb -lasser gezehlet
werden / und soviel sich Personen in solcher Zahl / ausser einer/
befinden / so weit seynd die Befreundte / so erben wollen / dem
Erb -lasser verwandt.

3 Lxcm-



Lxempet.

Aühier werden gezehlet vier Personen / und nach Abzug
einer / ist der Ur-Enckcl dem Erblasser im dritten Grad verwandt.

§ . IV.
In der Zwekch -sowol gleich - als un-gleicher I .ini seynd so

viel Grad als Personen / ausser des gemeinen Stammen / von
welchem der Erb -laffer / und die jenige so erben wollen / Her¬
kommen / als nemlich / wann einer zween Brüder verlast / und
man wissen will / in welchem Grad sie dem Verstorbenen ver¬
wandt seynd / so müssen diese beedc Gebrüder / samt ihrem
Vatter als gemeinen Stammen / von welchem sie geboren /
gezehlet werden / und weilen sich in solcher Zahl drey Personen
befinden/nach Abzug aber des gemeinen Stammens zwcy ver¬
bleiben / so seynd die zween Brüder einander im zwcytcn Grad
verwandt .

"

,
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Lxempel.
In der gleichen Zwerch^ m!.

Bey dieser gleichenZwerchs^ ini seynd Leopold / und
Marx ihrem verstorbenen Bruder Karl in dem änderten Grad
Sefreundt.

Lxempel.
Der ungleichen Zwerch -IH.

Bey dieser ungleichenZwerch'Uni , wMNdie Frag ent¬
stehet / wie nahend der Leopold dem verstorbenen Karl / als

3 2 sei-



68 Heschlus.
seines Vatters Maximilian Bruder verwandt ? Seynd alle vier
Personen / als Philipp / Karl / Marx / und Leopold zu zeh-
len / und weilen nach Abzug des Philipp / als gemeinen
StammenS / drey Personen verbleiben / so ist der Leopold dem
Karl im dritten Grad verwandt.

Mus.

d wie Wir nun euch Eingangs ermel-
ten Unseren nachgeseßten Meist - und

eltlichen Nbrigkeiten / wegen dieses Ira-
Ä3t8 8uccetiione ab incetkato hie-
mit gemessen und ernstlich anbesehlen / daß
ihr über diese Unsere Wands - Westliche
Watzung von dem Nag der kudlicaeion
an / über die neu-vorkommende <üa5u8 ve-
stiglich haltet / und darwider zu thun nie¬
mand gestattet / sondern die Ubertrettec
der Debühr nach abstraffet ; Wo haben
Wir Uns aber Vorbehalten / die obgemel-
te Natzungen in das künftige zu bessern/
zu mindern / zu mehren / oder gar aufzu¬
heben . Und dieses ist Unser Unädigster

illen / und Meinung . Beben auf Un¬
serem



!eschlus.

ftrem Wchlos zu Waxenburg den acht und
zwantzigsten Wonats -Uag Waji / im W-
benzehenhundert und Uwantzigsten / Unse¬
rer Weiche / des Wömischen im Neunten/
deren Hispanischen im Wibenzehenden / des

ungarisch - und Uöheimischen aber im
ehenden Mahre.

Whilipp Wudwig Graf von
Sintzendorff.

eorg Uhristoph Mraf von
Stürgkh.

^ 6 8ac.
ÜL Latkiol . ^ lajeU . propr.

Georg Friderich Edler Herr von Schickh.

I; iNhalk
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